
  

 
 

  

Abteilung IV/4 

   
 

 

 

 

 GZ A 26/81/1-IV/4/95 
 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefax: +43 (0)1-513 98 61 
 
Sachbearbeiter: 
Dr. Loukota 
Telefon: 
+43 (0)1-51433/2754 
Internet: 
post@bmf.gv.at 
DVR: 0000078 
 

 

 

Betr: Deutsche Lieferungen in das kleine Walsertal ab 1.1.1995 (EAS.570) 

Das österreichisch-deutsche Abkommen vom 11. Okt. 1972, BGBl. Nr. 241/1974, über die 

Umsatzbesteuerung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen den österreichischen 

Gemeinden Mittelberg und Jungholz und der Bundesrepublik Deutschland ist auf 

umsatzsteuerbare Vorgänge, die nach EU-Beitritt Österreichs, sonach ab 1.1.1995, 

verwirklicht wurden, unanwendbar geworden. Lieferungen deutscher Unternehmer an 

Unternehmer des Kleinwalsertales stellen daher innergemeinschaftliche Lieferungen dar, die 

nach den Regeln des UStG 1994 (samt Anhang zu § 29 Abs. 8) der österreichischen 

Erwerbsumsatzbesteuerung zu unterziehen sind. Ein österreichisch-deutscher Notenwechsel 

über die Unanwendbarkeit des genannten Abkommens wird gegenwärtig vorbereitet. 

7. Februar 1995 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 


